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Vorwort
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Arbeit durch zahlreiche wertvolle Anmerkungen bereichert hat. Den Vorsitz der
Disputation hat freundlicherweise Professor Dr. Ekkehart Reimer übernom-
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stiftung ius vivum herzlich für die großzügige Unterstützung der Drucklegung
bedanken.

Neben meinem Doktorvater haben mir insbesondere Professor Dr. Jens
Scherpe, M.Jur. (Oxford) und Professor Dr. Ralf Michaels, LL.M. (Cambridge)
während meiner Forschungsaufenthalte in Cambridge und Hamburg interes-
sante rechtsvergleichende Einblicke ermöglicht und wertvolle Anregungen ge-
geben. Mein besonderer Dank gilt außerdem Professor Dr. Konrad Duden,



VI Vorwort

LL.M. (Cambridge), der mich von Beginn an zu dieser Arbeit ermutigt hat und
mir während der gesamten Promotionszeit mit freundschaftlichem Rat zur Seite
stand. Auch Professorin Dr. Katharina Dahm und Professor Dr. Anatol Dutta,
M.Jur. (Oxford) danke ich herzlich für anregende Gespräche und wichtige Hin-
weise während meiner Promotionszeit.

Wesentlichen Anteil am Gelingen dieser Arbeit hatten darüber hinaus meine
geschätzten Kolleg*innen am Heidelberger IPR-Institut sowie in Augsburg,
München und Hamburg. Dr. Laura Nasse hat nicht nur das gesamte Manuskript
Korrektur gelesen und durch zahlreiche hilfreiche Anmerkungen bereichert. Sie
war mir in den letzten Jahren auch immer eine besonders gute Freundin. Darüber
hinaus haben mich insbesondere Professor Dr. Leonhard Hübner, M.Jur. (Ox-
ford), Dr. Christiane von Bary und Dr. Lucienne Schlürmann mit wertvollen
Denkanstößen unterstützt. Ihnen allen danke ich sehr herzlich.

Daneben möchte ich mich natürlich auch bei meinen großartigen Freund*in-
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jeden Tag.

Mein größter Dank aber gilt meiner wunderbaren Familie. Zunächst danke
ich meinem Mann, Arne Conen, ohne dessen aufrichtige Unterstützung, kluge
Anmerkungen und Begeisterung für mein Thema diese Arbeit nicht möglich
gewesen wäre. Unersetzlich für das Gelingen dieser Arbeit waren außerdem die
vielen Gespräche mit meiner Schwester, Auguste Schulz, deren Zuspruch und
parallele Promotionserfahrung mich durch diese Zeit getragen haben. Vor allem
aber danke ich meinen Eltern, Dipl.-Ing. Bettina Schulz und Dr. Andreas Schulz.
Ihre liebevolle Unterstützung, ihr Optimismus und ihr echtes Interesse an meinen
Gedanken haben mir das nötige Zutrauen für diese Arbeit gegeben. Ihnen widme
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München, im September 2023 Alix Schulz
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Einführung

A. Hintergrund

„Der Zuordnung zu einem Geschlecht kommt für die individuelle Identität unter den
gegebenen Bedingungen herausragende Bedeutung zu; sie nimmt typischerweise eine
Schlüsselposition sowohl im Selbstverständnis einer Person als auch dabei ein, wie die
betroffene Person von anderen wahrgenommen wird.“1

Aber damit nicht genug. Auch im Recht spielt das Geschlecht eines Menschen
eine wichtige Rolle.2 Dabei ging die deutsche Rechtsordnung ursprünglich davon
aus, dass sich jede Person3 dauerhaft einem von zwei Geschlechtern zuordnen
lasse und diese Zuordnung stets an körperliche Merkmale anknüpfe.4 Diese
Überzeugung einer unwandelbaren und ausschließlich binär verstandenen Ge-
schlechterordnung ist in den vergangenen Jahrzehnten jedoch ins Wanken gera-
ten.5 Bereits im Jahr 1978 hatte das BVerfG das bis dahin geltende Postulat

1 BVerfG, Beschl. v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16, NJW 2017, 3643, 3644, Rn. 39.
2 Siehe dazu etwa BVerfG, Beschl. v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16, NJW 2017, 3643, 3644,

Rn. 39; Coester-Waltjen, JZ 2010, 852, 853; Dutta, in: Scherpe (Hrsg.), The Legal Status of
Transsexual and Transgender Persons, 2015, 207, 208; Froese, Der Mensch in der Wirklichkeit
des Rechts, 2022, S. 78; Gössl, NJW 2017, 3643, 3648; Gössl/Dannecker/Schulz, NZFam 2020,
145, 148; Helms, in: Götz/Schwenzer/Seelmann et al. (Hrsg.), Familie – Recht – Ethik, 2014,
301 ff.; Plett, in: Plett/Hulverscheidt (Hrsg.), Geschlechterrecht, 2021, 125 ff.; Radde, ZJS
2018, 122; Scherpe, in: Dutta/Heinze (Hrsg.), „Mehr Freiheit wagen“, 2019, 73, 74; Spickhoff,
in: Spickhoff Medizinrecht, 2022, § 1 TSG, Rn. 1; Valentiner, JuS 2022, 1094 ff.; Völzmann, JZ
2019, 381.

3 Der Begriff der „Person“ beschränkt sich in dieser Arbeit auf natürliche Personen.
4 Siehe etwa BGH, Beschl. v. 21.9.1971 – IV ZB 61/70, NJW 1972, 330 ff., (juris-) Rn. 23:

„[…] das Geschlecht eines Menschen [ist] auf Grund körperlicher Geschlechtsmerkmale be-
stimmbar und auch zu bestimmen und ihm angeboren, unwandelbar […]. […] das Prinzip der
eindeutigen und unwandelbaren Einordnung des Menschen in die alternative Kategorie
,männlich‘ – ,weiblich‘ [durchzieht] als selbstverständliche Voraussetzung nicht nur das ge-
samte soziale Leben, sondern auch die gesamte Rechtsordnung.“

5 Siehe dazu Adamietz, Geschlecht als Erwartung, 2011, S. 62 ff.; Gössl, MedR 2021, 100;
Grünberger, Personale Gleichheit, 2013, S. 571 f.; Lembke, ZfRSoz 2018, 208, 211; Reuß,
StAZ 2019, 42 ff.; Scherpe, in: Dutta/Heinze (Hrsg.), „Mehr Freiheit wagen“, 2019, 73, 75;
Valentiner, JuS 2022, 1094, 1095 f.; Völzmann, JZ 2019, 381 ff.
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„geschlechtlicher Unwandelbarkeit“6 infrage gestellt und dem deutschen Gesetz-
geber aufgegeben, zugunsten einer selbstbestimmten Persönlichkeitsentfaltung
Möglichkeiten zur Änderung des rechtlichen Geschlechts vorzusehen.7 Das Er-
gebnis war die Einführung des sogenannten „Transsexuellengesetzes“ (TSG),8

das im Jahr 1981 erstmals eine Änderung der rechtlichen Geschlechtszugehörig-
keit ermöglichte.

In der jüngeren Vergangenheit wurde dann auch vermehrt die Binarität des
rechtlichen Geschlechts per se hinterfragt.9 Diese Entwicklung führte im Jahr
2018 zur Einführung einer nicht-binären Geschlechtsoption im Personenstands-
recht.10 Den Impuls dazu gab abermals das BVerfG, das mit seiner wegweisenden
Entscheidung zur „Dritten Option“11 erstmals anerkannte, dass geschlechtliche
Vielfalt auch jenseits der Zweigeschlechtlichkeit existiert.12 Jüngst hat nun auch
die Bundesregierung die Einführung eines „Selbstbestimmungsgesetzes“ be-
schlossen, das Änderungen des rechtlichen Geschlechts künftig im Wege einer
einfachen Selbstauskunft vor dem Standesamt ermöglichen soll.13

Mit dieser Rechtsentwicklung ist Deutschland allerdings keineswegs allein,
sondern Vergleichbares ist auch in anderen europäischen Rechtsordnungen zu
beobachten.14 So haben innerhalb der EU vor allem die Rechtsprechung des
EGMR, aber auch die Entscheidungen einzelner nationaler Verfassungsgerichte
für eine zunehmende Öffnung der rechtlichen Geschlechtersysteme gesorgt.15

Dieser Entwicklung stehen jedoch gleichzeitig Beharrungstendenzen einzelner
Staaten gegenüber, die sich der Rechtsprechung des EGMR widersetzen und

6 BGH, Beschl. v. 21.9.1971 – IV ZB 61/70, NJW 1972, 330 ff., (juris-) Rn. 26: „Die
Rechtsordnung ist […] in ihrer Gesamtheit von dem Grundsatz der geschlechtlichen Unwan-
delbarkeit des Menschen bestimmt.“

7 BVerfG, Beschl. v. 11.10.1978 – 1 BvR 16/72, NJW 1979, 595 ff.
8 Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehö-

rigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz – TSG); BGBl. I 1980, S. 1654.
9 Siehe dazu etwa Scherpe, in: Dutta/Heinze (Hrsg.), „Mehr Freiheit wagen“, 2019, 73,

77 ff.
10 BGBl. 2018 I, S. 2635.
11 BVerfG, Beschl. v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16, NJW 2017, 3643 ff.
12 Siehe zu dieser Formulierung Markard, in: Greif (Hrsg.), No Lessons from the Inters-

exed, 2019, 41; ähnlich auch Valentiner, in: Januszkiewicz/Post/Riegel et al. (Hrsg.), Ge-
schlechterfragen im Recht, 2021, 129, 143.

13 RegE: Entwurf eines Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlecht-
seintrag und zur Änderung weiterer Vorschriften v. 23.8.2023, abrufbar unter: <https://www.
bmfsfj.de/resource/blob/229616/b4f835d1a1da28f1ef51552846f1e20a/gesetzentwurf-kabinet
t-data.pdf> (abgerufen am 1.9.2023).

14 Für hilfreiche Übersichten siehe DG Justice and Consumers, Legal gender recognition in
the EU, 2020; Council of Europe, Legal Gender Recognition in Europe, 2022.

15 Vgl. Dunne, in: Ashford/Maine (Hrsg.), Research Handbook on Gender, Sexuality and
the Law, 2020, 134, 136 ff.; van den Brink, in: Fuchs/Boele-Woelki (Hrsg.), Same-Sex Rela-
tionships and Beyond, 2017, 231, 136 ff.; beachte nun aber EGMR, Urt. v. 31.1.2023 –
Nr. 76888/17, Y ./. Frankreich.



3B. Zielsetzung

gefestigte menschenrechtliche Standards zum Schutz der geschlechtlichen Iden-
tität außer Kraft setzen.16 Und selbst solche Staaten, die eine Änderung des recht-
lichen Geschlechts grundsätzlich gestatten, errichten dafür regelmäßig noch
hohe Hürden.17 Schließlich gewähren die meisten europäischen Staaten bislang
lediglich eine Änderung des rechtlichen Geschlechts innerhalb eines binären Ge-
schlechtersystems.18 Eine nicht-binäre Eintragungsoption jenseits von „weiblich“
oder „männlich“ bleibt dagegen die Ausnahme.19

Angesichts dieser Diversität nationaler Lösungswege ist es in Sachverhalten
mit grenzüberschreitendem Bezug entscheidend, nach welchem Recht sich das
Geschlecht einer Person beurteilt und ob eine einmal vorgenommene Ge-
schlechtszuordnung auch bei einem Grenzübertritt Bestand hat.

B. Zielsetzung

Das Ziel der nachfolgenden Untersuchung ist es daher, zu klären, wie das recht-
liche Geschlecht eines Menschen aus Sicht des deutschen Rechts in grenzüber-
schreitenden Sachverhalten de lege lata bestimmt wird bzw. de lege ferenda be-
stimmt werden sollte.

Dazu werden im Hauptteil der Arbeit insbesondere zwei Fallgruppen unter-
schieden: Erstens werden Sachverhalte untersucht, in denen die geschlechtliche
Zuordnung einer Person außerhalb Deutschlands stattgefunden hat. Hier
kommt sowohl eine verfahrensrechtliche Anerkennung als auch eine kollisions-
rechtliche Beurteilung der im Ausland vorgenommenen Geschlechtszuordnung
in Betracht. Zweitens ist der Frage nachzugehen, unter welchen Voraussetzungen
ausländische Staatsangehörige eine Eintragung oder spätere Änderung ihres
rechtlichen Geschlechts in Deutschland erreichen können. Es versteht sich von
selbst, dass beide Fallkonstellationen zahlreiche Folgefragen aufwerfen (etwa
nach der Anerkennungsfähigkeit einer ausländischen Entscheidung, der maß-
geblichen Kollisionsnorm zur Beurteilung des Geschlechts oder den Ergebnis-
vorgaben des Unionsrechts). Auch diesen Fragen ist im Rahmen dieser Arbeit
nachzugehen.

Als notwendige Grundlage der Analyse der genannten Fallgruppen dienen
dabei jeweils Erkenntnisse der interdisziplinären Geschlechterforschung sowie

16 Siehe etwa zur Rechtslage in Ungarn Council of Europe, Legal Gender Recognition in
Europe, 2022, S. 20; Roßbach, in: Duden (Hrsg.), IPR für eine bessere Welt, 2022, 125, 129.

17 Siehe dazu etwa Moron-Puech, in: Brems/Cannoot/Moonen (Hrsg.), Protecting Trans
Rights in the Age of Gender Self-Determination, 2020, 55, 56.

18 Vgl. dazu etwa EGMR, Urt. v. 31.1.2023 – Nr. 76888/17, Y ./. Frankreich, Rn. 34 ff.
19 Cannoot/Decoster, International Journal of Gender, Sexuality and Law 2020, 26, 36 ff.;

Gössl/Völzmann, IJLPF 2019, 403, 404 ff.; Moron-Puech, in: Brems/Cannoot/Moonen
(Hrsg.), Protecting Trans Rights in the Age of Gender Self-Determination, 2020, 55, 56; vgl.
ferner bereits Schulz, ZEuP 2021, 64, 66 ff.; Schulz, FamRZ 2022, 366, 367.
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die Untersuchung des übergeordneten grund- und menschenrechtlichen Rah-
mens zum Schutz der geschlechtlichen Identität. Eine der internationalprivat-
rechtlichen Untersuchung ebenfalls vorgelagerte Frage lautet zudem, welche
Möglichkeiten bereits heute im deutschen Sachrecht existieren, das rechtliche
Geschlecht selbstbestimmt festzulegen und welche Parallelen sich insofern zu den
Rechtsordnungen anderer Mitgliedstaaten der EU ziehen lassen.

C. Methodik

Die vorliegende Untersuchung geht in erster Linie rechtsdogmatisch vor.20 Die
Arbeit möchte also das positive Recht durchdringen und Lösungsvorschläge für
die in der Rechtspraxis aufgeworfenen Problemfälle unterbreiten.21 Zu diesem
Zweck greift die Arbeit auch auf anerkannte Argumentationsfiguren und Aus-
legungsmethoden zurück, die in der Juristischen Methodenlehre entwickelt wur-
den.22 Als notwendig und gesichert gelten dabei etwa die „klassischen“ vier Aus-
legungsmethoden der grammatischen, historischen, systematischen und teleolo-
gischen Auslegung einer Norm.23 Um zu klären, welchen Einfluss die Vorgaben
höherrangigen Rechts auf das Internationale Privatrecht haben, spielt in dieser
Arbeit außerdem die Bewältigung von Normkonflikten und das Rangverhältnis
von Gesetzen („Normenhierarchie“) eine wichtige Rolle.24

Allerdings lassen sich juristische Fragen zum Thema „Geschlecht“ mit rein
rechtsdogmatischen Erwägungen nicht abschließend beantworten.25 Vielmehr ist
die Rechtswissenschaft auf diesem Gebiet in besonderer Weise auf die Wissens-
bestände anderer Forschungsdisziplinen angewiesen.26 So greift denn auch das

20 Näher zum Begriff der Rechtsdogmatik Bumke, JZ 2014, 641 ff.; Jestaedt, in: Kirste
(Hrsg.), Interdisziplinarität in den Rechtswissenschaften, 2016, 103, 111 ff.; Möllers, Juristi-
sche Methodenlehre, 2021, § 9, Rn. 2 ff.; zur Schwierigkeit einer einheitlichen Begriffsdefini-
tion siehe ferner Stark, Interdisziplinarität der Rechtsdogmatik, 2020, S. 21 ff.

21 Vgl. Bumke, JZ 2014, 641: „Die Rechtsdogmatik lässt sich als eine Disziplin beschreiben,
die das positive Recht durchdringen und ordnen will und die zugleich das Ziel verfolgt, die
rechtliche Arbeit anzuleiten und zur Lösung jener Fragen beizutragen, die die Rechtspraxis
aufwirft.“

22 Näher zur Verbindung von Rechtsdogmatik und Methodenlehre Möllers, Juristische
Methodenlehre, 2021, § 9, Rn. 7 ff.; allgemein zur Juristischen Methodenlehre ferner Reimer,
Juristische Methodenlehre, 2020; Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie und juristische Me-
thodenlehre, 2022; Wank, Juristische Methodenlehre, 2020; Zippelius, Juristische Methoden-
lehre, 2021.

23 So die Formulierung bei Reimer, Juristische Methodenlehre, 2020, Rn. 269; vgl. zu den
Auslegungsmethoden ferner Möllers, Juristische Methodenlehre, 2021, 2. Teil; Wank, Juris-
tische Methodenlehre, 2020, §§ 6 ff.; Zippelius, Juristische Methodenlehre, 2021, § 8.

24 Ausführlich dazu Wank, Juristische Methodenlehre, 2020, § 5, Rn. 40 ff.; Möllers, Juris-
tische Methodenlehre, 2021, § 2, Rn. 36 ff.

25 Ähnlich auch die Formulierung bei Markard, Kriegsflüchtlinge, 2012, S. 9; vgl. dazu
ferner Kolbe, Intersexualität, Zweigeschlechtlichkeit und Verfassungsrecht, 2010, S. 30.

26 Siehe dazu etwa Adamietz, Geschlecht als Erwartung, 2011, S. 62; Baer/Markard, in:
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BVerfG zur Bestimmung des rechtlichen Geschlechtsbegriffs bereits seit mehre-
ren Jahrzehnten auf nachbarwissenschaftliche Erkenntnisse zurück und be-
stimmt die Reichweite des grundrechtlichen Schutzes der geschlechtlichen Iden-
tität interdisziplinär informiert.27

Es ist daher auch für die vorliegende Arbeit unerlässlich, sich mit Erkenntnis-
sen der Grundlagenforschung zum Thema „Geschlecht“ auseinanderzusetzen.28

Die Geschlechterforschung hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht,
gesellschaftliche Zusammenhänge und Vorgänge anhand der Kategorie „Ge-
schlecht“ zu analysieren und kritisch zu hinterfragen.29 Während die Geschlech-
terforschung anfangs vor allem der Aufdeckung und Kritik von Ungleichbe-
handlungen zwischen Männern und Frauen diente, lenkt die moderne Ge-
schlechterforschung den Blick vermehrt auf das Geschlechtersystem an sich.30

Heute werden insbesondere die binäre Ausgestaltung des Geschlechtersystems
und die vermeintliche Unveränderlichkeit des Geschlechts infrage gestellt.31 Zu-
dem übt die moderne Geschlechterforschung Kritik an der „Autorität der Bio-
logie“32, die regelmäßig zur Legitimation einer bestimmten sozialen und rechtli-
chen Ordnung herangezogen wird.33

v. Mangoldt/Klein/Starck, 2018, Art. 3 GG, Abs. 3, Rn. 451 ff.; Gerhard, Für eine andere
Gerechtigkeit, 2018, S. 61; Gerhard, in: Baer/Sacksofsky (Hrsg.), Autonomie im Recht, 2018,
403 ff.; Kolbe, Intersexualität, Zweigeschlechtlichkeit und Verfassungsrecht, 2010, S. 30;
Mast, in: Müller/Dittrich (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts, 2022, 329, 335 ff.

27 Siehe etwa BVerfG, Beschl. v. 11.10.1978 – 1 BvR 16/72, NJW 1979, 595 ff.; (juris-)
Rn. 35 ff.; vgl. ferner BVerfG, Beschl. v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16, NJW 2017, 3643 ff.,
(juris-) Rn. 9; weiterführend zur „nachbarwissenschaftlich informierten Schutzbereichsbe-
stimmung“ auch Mast, in: Müller/Dittrich (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts, 2022, 329, 335 ff.

28 Siehe zur Zulässigkeit interdisziplinär informierter Rechtsdogmatik Stark, Interdiszi-
plinarität der Rechtsdogmatik, 2020, S. 202 ff.; vgl. ferner Grimm, in: Kirste (Hrsg.), Inter-
disziplinarität in den Rechtswissenschaften, 2016, 21 ff.; Kirste, in: Kirste (Hrsg.), Interdis-
ziplinarität in den Rechtswissenschaften, 2016, 35 ff.; Reimer, Juristische Methodenlehre,
2020, Rn. 39.

29 Sacksofsky, in: Baer/Lepsius/Schönberger et al. (Hrsg.), JöR 2019, 377, 380.
30 Adamietz, Geschlecht als Erwartung, 2011, S. 63 ff.; Sacksofsky, in: Baer/Lepsius/

Schönberger et al. (Hrsg.), JöR 2019, 377, 380 ff.
31 Sacksofsky, in: Baer/Lepsius/Schönberger et al. (Hrsg.), JöR 2019, 377, 380.
32 Lettow, in: Koreuber/Aßmann (Hrsg.), Das Geschlecht in der Biologie, 2018, 23.
33 Vgl. Lettow, in: Koreuber/Aßmann (Hrsg.), Das Geschlecht in der Biologie, 2018, 23 ff.;

Sacksofsky, in: Baer/Lepsius/Schönberger et al. (Hrsg.), JöR 2019, 377, 380; Satzinger, in:
Koreuber/Aßmann (Hrsg.), Das Geschlecht in der Biologie, 2018, 43, 44.
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Die methodologische Vorgehensweise der Geschlechterforschung ist dabei
notwendig interdisziplinär34 bzw. im Falle der Rechtswissenschaft35 auch intra-
disziplinär.36 Diese Arbeit rezipiert daher gerade in ihrem ersten Teil Erkenntnisse
von Nachbardisziplinen; namentlich der Medizin, Biologie, Psychologie und So-
ziologie, und möchte diese auch für die rechtsdogmatische Auseinandersetzung
mit dem Thema der „Geschlechtlichen Selbstbestimmung im Internationalen
Privatrecht“ fruchtbar machen. Dabei erhebt die Untersuchung freilich nicht den
Anspruch, kontrovers geführte Debatten zum Thema „Geschlecht“ abschlie-
ßend darzustellen, sondern soll lediglich Jurist*innen einen Einstieg in die The-
matik ermöglichen und als Fundament der anschließenden rechtlichen Ausein-
andersetzung dienen.

Die rechtsdogmatische Vorgehensweise der Arbeit wird außerdem an ver-
schiedenen Stellen um rechtsvergleichende Elemente ergänzt.37 So werden die
Möglichkeiten und Grenzen geschlechtlicher Selbstbestimmung gerade im drit-
ten Teil der Arbeit aus rechtsvergleichender Perspektive beleuchtet, um eine
Grundlage für die anschließende internationalprivat- und verfahrensrechtliche
Untersuchung zu legen.38 Im letzten Teil der Arbeit stehen schließlich rechtspo-
litische Erwägungen im Vordergrund.39 Hier sollen gesetzgeberische Gestaltungs-
möglichkeiten im IPR aufgezeigt- und Vorschläge für eine künftige Kollisions-
norm über die Geschlechtszugehörigkeit unterbreitet werden.

34 Exemplarisch Koreuber/Aßmann (Hrsg.), Das Geschlecht in der Biologie, 2018; Korten-
diek/Riegraf/Sabisch (Hrsg.), Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, 2019;
Rendtorff (Hrsg.), Geschlechterforschung, 2011; Richter-Appelt/Hill (Hrsg.), Geschlecht zwi-
schen Spiel und Zwang, 2004; siehe ferner zur Interdisziplinarität der Geschlechterforschung
Griffin, in: Evans/Williams (Hrsg.), Gender, 2013, 124 ff.

35 Zur rechtswissenschaftlichen Geschlechterforschung bzw. der legal gender studies siehe
u.a. Baer, in: Rudolf (Hrsg.), Geschlecht im Recht, 2009, 15 ff.; Fineman, Harv. J. Law Public
Policy 1995, 349 ff.; Fineman, Journal of Gender, Social Policy & the Law 2005, 13 ff.; Ger-
hard, in: Baer/Sacksofsky (Hrsg.), Autonomie im Recht, 2018, 403 ff.; Holzleithner, Recht,
Macht und Geschlecht, 2002; Sacksofsky, ZRP 2001, 412; Sacksofsky, in: Kortendiek/Rie-
graf/Sabisch (Hrsg.), Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, 2019, 631; Valen-
tiner, JuS 2022, 1094 ff.

36 Baer/Sacksofsky, in: Baer/Sacksofsky (Hrsg.), Autonomie im Recht, 2018, 11, 15 f.
37 Näher zur funktionalen Methode der Rechtsvergleichung Zweigert/Kötz, Einführung in

die Rechtsvergleichung, 1996, § 3 II, S. 33 ff.; Kischel, Rechtsvergleichung, 2015, § 3; Michaels,
in: Reimann/Zimmermann (Hrsg.), The Oxford Handbook of Comparative Law, 2019,
345 ff.

38 Siehe zur Bedeutung der Rechtsvergleichung im IPR etwa von Bar/Mankowski, IPR,
Band I, 2003, § 2, Rn. 95 ff.; Weller, in: Zimmermann (Hrsg.), Zukunftsperspektiven der
Rechtsvergleichung, 2016, 191, 216 ff.

39 Zur Differenzierung zwischen Rechtsdogmatik und Rechtspolitik Volk, Paritätisches
Wahlrecht, 2022, S. 6 ff.; vgl. ferner Stark, Interdisziplinarität der Rechtsdogmatik, 2020,
S. 329.
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D. Themenbegrenzung

Da die geschlechtliche Zuordnung eines Menschen zahlreiche rechtliche Fragen
aufwirft, ist eine Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes unerlässlich. Aus-
geklammert wurde etwa die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Person
geschlechtsangleichende medizinische Maßnahmen vornehmen lassen kann und
in welchen Konstellationen eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen in
Betracht kommt.40 Auch die rechtliche Bewertung geschlechtszuweisender Ope-
rationen an intergeschlechtlichen Minderjährigen ist nicht Gegenstand dieser
Arbeit.41 Ebenfalls von der Analyse ausgenommen bleiben arbeitsrechtliche,42

asylrechtliche43 und sportrechtliche Fragestellungen44 im Zusammenhang mit
dem Geschlecht einer Person. Auch Geschlechterquoten im Gesellschaftsrecht45

oder Ansprüche nach dem AGG46 werden in dieser Arbeit nicht behandelt.
Namensrechtliche Fragen – insbesondere die Möglichkeit einer Änderung des

Vornamens im Einklang mit der geschlechtlichen Identität – werden punktuell
aufgegriffen; sie bilden jedoch keinen Schwerpunkt der Arbeit. Auch abstam-
mungsrechtliche Regelungen werden lediglich vereinzelt zur Veranschaulichung
herangezogen.

Sofern die vorliegende Arbeit schließlich Bezug auf das Sachrecht ausländi-
scher Rechtsordnungen nimmt, beschränkt sich die Untersuchung auf die Re-
gelungen anderer Mitgliedstaaten der EU. Auf eine nähere Analyse der sach-

40 Siehe dazu etwa Wissenschaftlicher Dienst des deutschen Bundestages, Einzelfragen zu
geschlechtsangleichenden Operationen, WD 9-3000-065/22, 2022, abrufbar unter: <https://w
ww.bundestag.de/resource/blob/921790/5bae174f4e7252b78d93e2b80cc6688c/WD-9-065-22
-pdf-data.pdf> (abgerufen am 1.3.2023); „S3-Leitlinie Geschlechtsinkongruenz, Ge-
schlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit: Diagnostik, Beratung, Behandlung“, abrufbar
unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/138-001> (abgerufen am 1.3.2023);
„S2k-Leitlinie Geschlechtsangleichende chirurgische Maßnahmen bei Geschlechtsinkon-
gruenz und Geschlechtsdysphorie“, abrufbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/d
etail/043-052> (abgerufen am 1.3.2023).

41 Siehe dazu etwa Kolbe, Intersexualität, Zweigeschlechtlichkeit und Verfassungsrecht,
2010; Lindenberg, Rechtsfragen medizinischer Intervention bei intersexuell geborenen Min-
derjährigen, 2020; Schrott, Intersex-Operationen, 2020.

42 Siehe dazu etwa Dutta/Fornasier, Jenseits von männlich und weiblich, 2020; L. Fuchs/
Zöllner, NZA 2022, 315 ff.; Körlings, NZA 2018, 282 ff.; Dutta/Fornasier, NZA 2021, 605 ff.

43 Siehe etwa zur Verfolgung wegen des Geschlechts Markard, Kriegsflüchtlinge, 2012,
S. 89 ff.; beachte ferner Couldrey/Herson, Forced Migration Review 2013, 4 ff.

44 Siehe dazu etwa Block, Geschlechtergleichheit im Sport, 2014.
45 Siehe etwa Schwarz, Geschlechterquote und Zielgrößenfestlegung in Kapitalgesell-

schaften, 2019; Steiner, Die Sanktionierung der flexiblen Frauenquote in Großunternehmen,
2018; Werthmüller, Staatliche Eingriffe in die Aufsichtsratsbesetzung und die Geschlechter-
quote, 2017.

46 Siehe etwa zu dem im AGG enthaltenen Benachteiligungsverbot aufgrund des Ge-
schlechts OLG Frankfurt, Urt. v. 21.6.2022 – 9 U 92/20, NJW-RR 2022, 1254 ff.; vgl. dazu
auch Röhner, JZ 2022, 1007 ff.
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rechtlichen Möglichkeiten geschlechtlicher Selbstbestimmung in Drittstaaten au-
ßerhalb der EU wurde hingegen verzichtet.47

E. Forschungsstand

Die Möglichkeiten und Grenzen geschlechtlicher Selbstbestimmung rücken zu-
nehmend in den Fokus juristischer Betrachtungen.48 Gerade die wegweisende
Entscheidung des BVerfG zur Dritten Option49 hat zu einer Fülle an rechtswis-
senschaftlichen Beiträgen geführt, die sich gerade mit der verfassungsrechtlichen
Dimension des Themas befassen.50 Zudem regt auch die gesetzgeberische An-
kündigung eines „Selbstbestimmungsgesetzes“51 zu einer vertieften rechtswissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema an.52

Dagegen spielt die Selbstbestimmung über das eigene Geschlecht in der deut-
schen internationalprivatrechtlichen Forschung bislang nur eine untergeordnete
Rolle.53

47 Siehe dazu etwa Council of Europe, Legal Gender Recognition in Europe, 2022; Gössl/
Völzmann, IJLPF 2019, 403, 404.

48 Beachte jedoch bereits Scherpe (Hrsg.), The Legal Status of Transsexual and Transgen-
der Persons, 2015; Siedenbiedel, Selbstbestimmung über das eigene Geschlecht, 2016; Wiel-
pütz, Über das Recht, ein anderer zu werden und zu sein, 2012.

49 BVerfG, Beschl. v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16, NJW 2017, 3643 ff.
50 Siehe etwa Frie, NZFam 2017, 1141 ff.; Froese, DÖV 2018, 315 ff.; Gössl, NJW 2017,

3643 ff.; Helms, FamRZ 2017, 2046 ff.; Holzleithner, in: Baer/Lepsius/Schönberger et al.
(Hrsg.), JöR 2019, 457, 469 ff.; Rädler, Das dritte Geschlecht, 2019; Muckel, JA 2018, 154 ff.;
Rixen, JZ 2018, 317 ff.; Röhner, in: Müller-Heidelberg/Pelzer/Heiming et al. (Hrsg.), Grund-
rechte-Report, 2018, 71 ff.; Sachs, JuS 2018, 399 ff.; Sanders, NZFam 2018, 241 ff.; Siebe-
richs, FamRZ 2019, 329 ff.; Wapler, jM 2018, 115 ff.; Valentiner, in: Januszkiewicz/Post/Rie-
gel et al. (Hrsg.), Geschlechterfragen im Recht, 2021, 129 ff.; beachte ferner die zahlreichen
Beiträge in Greif (Hrsg.), No Lessons from the Intersexed, 2019.

51 RegE: Entwurf eines Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlecht-
seintrag und zur Änderung weiterer Vorschriften v. 23.8.2023, abrufbar unter: <https://www.
bmfsfj.de/resource/blob/229616/b4f835d1a1da28f1ef51552846f1e20a/gesetzentwurf-kabinet
t-data.pdf> (abgerufen am 1.9.2023).

52 Siehe etwa Mangold, ZRP 2022, 180 ff.; Schinkels, ZRP 2022, 222 ff.
53 Vgl. auch allgemein zum Bedarf internationaler Forschung auf diesem Gebiet Kogovšek

Šalamon, Difficulties for LGBTI people in cross-border situations, 2019, S. 3 f.: „There is a
lack of studies concerning transgender people in cross-border situations […]. The situation of
intersex persons is also under-researched, […] let alone the experience when intersex persons
are in cross-border situations. The potential for further research is increased by the fact that
some EU Member States already provide for non-binary, third gender or gender-neutral
options […].“
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Eine Ausnahme stellen insbesondere die Beiträge von Anatol Dutta,54 Susanne
Gössl,55 Tobias Helms56 und Jens Scherpe57 dar, die sich bereits eingehend mit der
Thematik befasst haben.58 Ferner hat auch das in Hamburg ansässige Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht im Jahr 2019 ein
Forschungsprojekt mit dem Titel „Genderforschung und Internationales Privat-
recht“59 ins Leben gerufen, das Erkenntnisse der Geschlechterforschung für das
IPR fruchtbar machen möchte.

Trotz dieser existierenden Vorarbeiten hat eine umfassende monographische
Untersuchung des Themas der geschlechtlichen Selbstbestimmung im Interna-
tionalen Privat- und Verfahrensrecht bislang noch nicht stattgefunden. Diese
Lücke möchte die vorliegende Arbeit in der Hoffnung schließen, einen eigenen
Beitrag auf diesem Gebiet zu leisten und als relevanter Ausgangspunkt des künf-
tigen rechtswissenschaftlichen Diskurses zu dienen.

F. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil widmet sich den
interdisziplinären Grundlagen der Arbeit. Dazu werden zunächst zentrale
Grundbegriffe definiert und Erkenntnisse der interdisziplinären Geschlechter-
forschung rezipiert. Dies ist bereits deshalb erforderlich, weil sich das Geschlecht
eines Menschen keineswegs so eindeutig und eindimensional bestimmen lässt,
wie häufig angenommen. Vielmehr lassen sich verschiedene, sich gegenseitig be-
einflussende, Dimensionen von Geschlecht ausmachen; konkret werden im ers-
ten Kapitel der Arbeit biologisch-medizinische, soziale und psychologische As-
pekte vorgestellt (§ 1). Wie anschließend erörtert wird, kann es zwischen diesen
verschiedenen Dimensionen auch zu Spannungen kommen (§ 2).

54 Siehe etwa Dutta, in: Scherpe (Hrsg.), The Legal Status of Transsexual and Transgender
Persons, 2015, 207 ff.; Dutta, IPRax 2017, 139 ff.; Dutta/Pintens, in: Scherpe/Dutta/Helms
(Hrsg.), The Legal Status of Intersex Persons, 2018, 415 ff.; Hepting/Dutta, Familie und
Personenstand, 2022.

55 Siehe etwa Gössl, StAZ 2013, 301 ff.; Gössl, JPIL 2016, 261 ff.; Gössl, IPRax 2017,
339 ff.; Gössl, FamRZ 2018, 383 ff.

56 Siehe etwa Scherpe/Dutta/Helms (Hrsg.), The Legal Status of Intersex Persons, 2018;
Helms, StAZ 2021, 329 ff.

57 Siehe etwa Basedow/Scherpe, in: Basedow/Scherpe (Hrsg.), Transsexualität, Staatsan-
gehörigkeit und internationales Privatrecht, 2004, 161 ff.; Scherpe, FamRZ 2007, 270 ff.;
Scherpe (Hrsg.), The Legal Status of Transsexual and Transgender Persons, 2015; Scherpe/
Dutta/Helms (Hrsg.), The Legal Status of Intersex Persons, 2018.

58 Beachte ferner die wichtigen Beiträge von von Bar/Mankowski, IPR, Band II, 2019, § 6,
Rn. 148 ff.; Grünberger, StAZ 2007, 357 ff.; Grünberger, in: Groß/Neuschaefer-Rube/Stein-
metzer (Hrsg.), Transsexualität und Intersexualität, 2008, 81 ff.; Roßbach, in: Duden (Hrsg.),
IPR für eine bessere Welt, 2022, 125 ff.; Röthel, IPRax 2007, 204 ff.; Wall, StAZ 2020, 201 ff.;
Wall, StAZ 2020, 120 ff.

59 Eine ausführliche Beschreibung des Projekts ist abrufbar unter: <https://www.mpipriv.
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10 Einführung

Der zweite Teil der Arbeit steckt anschließend den übergeordneten grund- und
menschenrechtlichen Rahmen ab, wobei sowohl das Recht auf Achtung der
selbstbestimmten geschlechtlichen Identität (§ 3) als auch das Verbot geschlechts-
spezifischer Diskriminierung (§ 4) im Mehrebenensystem des nationalen Verfas-
sungsrechts, Europarechts und des Völkerrechts untersucht werden.

Auf diese Grundlagen aufbauend geht der dritte Teil der Frage nach, welche
Möglichkeiten geschlechtlicher Selbstbestimmung in den nationalen Rechtsord-
nungen der EU gegenwärtig bestehen. Im Mittelpunkt steht dabei das deutsche
Sachrecht, das aktuell zwei verschiedene Wege vorsieht, das rechtliche Ge-
schlecht einer Person im Einklang mit ihrer geschlechtlichen Identität zu än-
dern (§ 5). Anschließend wird in einem rechtsvergleichenden Überblick erörtert,
welche Möglichkeiten in anderen Mitgliedstaaten der EU existieren, selbstbe-
stimmt über das rechtliche Geschlecht zu entscheiden und welche Mitgliedstaa-
ten bereits die Option eines nicht-binären Geschlechtseintrages vorsehen (§ 6).

Der vierte Teil widmet sich sodann der Bestimmung des rechtlichen Ge-
schlechts in grenzüberschreitenden Sachverhalten und bildet den Schwerpunkt
der Arbeit. Zunächst wird analysiert, wie eine im Ausland vorgenommene Ge-
schlechtszuordnung in Deutschland Wirksamkeit erlangen kann (§ 7). Hier kom-
men sowohl eine verfahrensrechtliche Anerkennung als auch eine kollisions-
rechtliche Beurteilung der Geschlechtszugehörigkeit in Betracht. Im Anschluss
wendet sich die Untersuchung der Frage zu, unter welchen Voraussetzungen
ausländische Staatsangehörige eine Änderung ihres rechtlichen Geschlechts in
Deutschland erreichen können (§ 8). In Unionssachverhalten stellt sich ferner die
Frage, ob eine in einem Mitgliedstaat der EU vorgenommene Geschlechtszuord-
nung aufgrund der Vorgaben der europäischen Grundfreiheiten und Menschen-
rechte auch in allen anderen Mitgliedstaaten als wirksam zu erachten ist (§ 9).

Im fünften Teil wird die Perspektive schließlich um rechtspolitische Erwägun-
gen erweitert. Konkret wird diskutiert, wie sich die kollisionsrechtliche Beurtei-
lung der Geschlechtszugehörigkeit künftig reformieren ließe. Dafür werden Re-
formbestrebungen auf europäischer Ebene (§ 10) und auf nationaler Ebene (§ 11)
erörtert. Neben der Vorstellung bereits existierender Reformvorschläge, wird
auch ein eigener Vorschlag für die Einführung einer Kollisionsnorm über die
rechtliche Geschlechtszugehörigkeit einer Person unterbreitet. Die Untersu-
chung schließt mit einer Schlussbetrachtung und einer Zusammenfassung der
wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit.
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